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ARBEITSRECHTLICHE KOMMISSION DER 

DIAKONIE in NIEDERSACHSEN

Ebhardtstr. 3 A (Lutherhaus)

30159 Hannover

Geschäftsstelle

Elke Neuendorf

Telefon:
0511/3604-168

Telefax:

0511/234 40 61

E-Mail:

ark.geschaeftsstelle

@diakonie-hannovers.de

ARK der Diakonie in Niedersachsen ( Ebhardtstraße 3A  ( 30159 Hannover

An alle Unternehmen, in denen die 

AVR-K angewandt werden 

und deren Rechenzentren
	
	
	
	18.11.2005


Arbeitsvertragsrichtlinien der Konföderation Evangelischer Kirchen in Niedersachsen (AVR-K)

Hier:
I. 
Veröffentlichung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission (ARK) 

II.
neue Anlage IV – Bereitschaftsdienst -
III. Erläuterungen und Hinweise
I. Die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie in Niedersachsen hat in Ihrer Sitzung am 16./17.11.2005 folgende Änderungen und Ergänzungen beschlossen (Hinweis: Die Beschlüsse stehen alle im Zusammenhang mit den geänderten Bereitschaftsdienstregelungen; die neue Anlage IV. Bereitschaftsdienst ist im Anschluss unter II. in Gänze abgedruckt.):

1. Teil A, § 8 Abs. 7: Das Wort „regelmäßigen“ wird durch die Worte „vertraglich vereinbarte“ ersetzt.

2. Teil A, § 9 Abs. 1 Satz 2:


Die Zahl „49“ wird ersetzt durch „48“.

3. Teil A: § 15 Abs. 2 erhält folgenden Wortlaut: 


„Die Ruhezeit kann durch Dienstvereinbarung um 1 Stunde verkürzt werden, wenn 
in sie keine Rufbereitschaft fällt.“


4. Teil A: § 15 Abs. 4 wird gestrichen. 

5. Teil A, § 17 Abs. 4 wird um folgenden Satz ergänzt:


„Die Abs. 1-3 gelten ebenfalls nicht für Zeiten des Bereitschafts- und des Rufbereit-
schaftsdienstes.“

6. Teil C, Anlage IV, Bereitschaftsdienst:

a) Teil A: Abs. 1 Satz 1: Das Wort „regelmäßigen“ wird durch die Worte „vertraglich vereinbarte“ ersetzt.

b) Teil A: Es werden folgende Absätze 2 bis 7 neu eingefügt:


„(2) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann im Rahmen des 

§ 7 ArbZG die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über acht
 Stunden hinaus verlängert werden, wenn mindestens die acht Stunden 

überschreitende Zeit im Rahmen von Bereitschaftsdienst geleistet wird, und 
zwar wie folgt:

a) bei Bereitschafsdiensten der Stufen A und B bis zu insgesamt maximal 16 Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen Zeitraum nicht,

b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis zu insgesamt maximal 13 Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen Zeitraum nicht.

(3) Im Rahmen des § 7 ArbZG kann unter den Voraussetzungen


a) einer Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,


b) einer Belastungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG und


c) ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur 
Gewährleistung des
 
Gesundheitsschutzes

aufgrund einer Dienstvereinbarung von den Regelungen des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden.

Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über acht Stunden hinaus verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt. Hierbei darf die tägliche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen maximal 24 Stunden betragen.

(4) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 kann die tägliche Arbeitszeit gemäß § 7 Abs. 2 a ArbZG ohne Ausgleich verlängert werden, wobei

a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufe A und B eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu maximal 
durchschnittlich 58 Stunden,

b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu maximal durchschnittlich 54 Stunden 

zulässig ist.

(5) Die Arbeitnehmerin muss der aufgrund der Absätze 3 und 4 getroffenen Regelungen schriftlich zugestimmt haben. Die Arbeitnehmerin kann die Einwilligung mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen. Der Arbeitgeber darf eine Arbeitnehmerin nicht benachteiligen, weil diese die Einwilligung zur Verlängerung der Arbeitszeit nicht erklärt oder die Einwilligung widerrufen hat.

(6) Abweichend von § 11 Abs. 1 ist für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit durch Dienstvereinbarung ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen, wenn Bereitschaftsdienst nach den Absätzen 2 bis 4 geleistet wird.



Bei Arbeitnehmerinnen, die Bereitschaftsdienst gemäß Abs. 2 leisten und die 

gemäß Abs. 9 den Bereitschaftsdienst durch Zahlung des Überstunden-


entgelts bezahlt bekommen, kann von 
§ 12 Abs. 1 Satz 1 in der Weise ab


gewichen werden, dass  innerhalb von 14 Arbeitstagen nur 2 Tage arbeitsfrei  

sein müssen.

(7) In den Fällen, in denen Arbeitnehmerinnen Teilzeitarbeit wegen Betreuung eines Kindes unter 18 Jahren oder eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen vereinbart haben, verringern sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit in den Absätzen 2 - 4 in demselben Verhältnis wie die Arbeitszeit dieser Arbeitnehmerin zu der regelmäßigen Arbeitszeit der Vollbeschäftigten verringert worden ist. Mit Zustimmung der Arbeitnehmerin oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betrieblichen Belangen kann hiervon abgewichen werden.“

c) Teil A: Die bisherige Absatz 2 wird Absatz 8.

d) Teil A: Der bisherige Absatz 3 wird gestrichen.

e) Teil A: Die bisherigen Absätze 4-9 werden die Absätze 9-14.

f) Teil A: Der bisherige Absatz 4 (neu Absatz 9) erhält folgende Fassung: 



„(9 Die Arbeitnehmerin entscheidet im Voraus für einen Zeitraum von mindes-

tens sechs Monaten, ob die nach Abs. 8 errechnete 
Arbeitszeit durch Freizeit 

ausgeglichen oder durch Zahlung des Überstundenentgelts ausgezahlt wer

den soll, sofern der 
Arbeitgeber keine dringenden betrieblichen Gründe 


entgegen hält, über die er vorher mit der  Mitarbeitervertretung 



Einvernehmen erzielt hat. Von dem Wahlrecht nach Satz 1 kann die 


Arbeitnehmerin keinen Gebrauch machen, soweit die Abgeltung des 


Bereitschaftsdienstes in einer Dienstvereinbarung geregelt ist.“

g) Teil A: Der bisherige Absatz 6 (neu Absatz 11), Unterabs. 1 wird um folgenden Satz ergänzt:


„Durch tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft kann die 
tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden (§ 3 ArbZG) überschritten 

werden (§ 7 ArbZG).“

h) Teil A: Der bisherige Absatz 7 (neu Absatz 12), Unterabs. 1 erhält folgende Fassung:


„Im Kalendermonat dürfen nicht mehr als acht  Bereitschaftsdienste ange-
ordnet werden. Diese Zahl darf vorübergehend überschritten werden, wenn 
sonst die Versorgung der Patientinnen und Patienten nicht sichergestellt wä-
re. Leistet die Arbeitnehmerin auch Rufbereitschaft ist dies bei Anwendung 
des Satzes 1 in der Weise zu berücksichtigen, dass zwei Rufbereitschaften als 
ein Bereitschaftsdienst gelten.“

i) Teil A: Der bisherige Absatz 7 (neu Absatz 12), Unterabs. 2 und 4 werden gestrichen.

j) Teil A: Im bisherigen Absatz 7 (neu Absatz 12) werden im Unterabs. 5 die Worte „des Bereitschaftsdienstes oder“ gestrichen.

k) Teil A: Im bisherigen Absatz 7 (neu Absatz 12) werden im Unterabs. 6 die Sätze 1 und 2 gestrichen.

l) Teil A: Bisheriger Absatz 8 (neu Absatz 13): Im ersten Unterabsatz wird die Zahl „ 2“ durch „8“ ersetzt und  die Worte  „Absatz 7 Unterabs. 1“ ersetzt durch „Absatz 12 Unterabs. 1“.

m) Teil A: Im bisherigen Absatz 8 (neu Absatz 13) wird im Unterabs. 1 der Satz 2 gestrichen und werden die Unterabsätze 2 und 3 gestrichen. 

n) Teil B: Absatz 2 Satz 1: 


Das Wort “regelmäßigen“ wird durch die Worte „vertraglich vereinbarte“ er-
setzt.

o) Teil B: Es werden folgende Absätze 3 bis 8 neu eingefügt:



„(3) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann im Rahmen des 


§ 7 ArbZG die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes bis maxi

mal 16 Stunden verlängert werden, wenn mindestens die acht Stunden über-

schreitende Zeit im 
Rahmen von Bereitschaftsdiensten geleistet wird. Die 


gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen Zeitraum nicht.



(4) Im Rahmen des § 7 ArbZG kann unter den Voraussetzungen 

a) einer Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,

b) einer Belastungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG




und

c) ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes



aufgrund einer Dienstvereinbarung von den Regelungen des 



ArbZG abgewichen werden.



Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann die 




tägliche Arbeitszeit im Sinne des ArbZG über acht Stunden hinaus verlängert 

werden, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang 


Bereitschaftsdienst fällt. Hierbei darf die 
tägliche Arbeitszeit ausschließlich der 

Pausen maximal 24 Stunden betragen.



(5) Unter den Voraussetzungen des Abs. 4  Satz 1 und 2 kann die tägliche 

Arbeitszeit gemäß § 7 Abs. 2a ArbZG ohne Ausgleich 
verlängert werden. Die 

durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit darf dabei 58 Stunden nicht über-

schreiten.

(6) Die Arbeitnehmerin muss der aufgrund der Absätze 4 und 5 getroffenen Regelungen schriftlich zugestimmt haben. Die Arbeitnehmerin kann die Einwilligung mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen. Der Arbeitgeber darf eine Arbeitnehmerin nicht benachteiligen, weil diese die Einwilligung zur Verlängerung der Arbeitszeit nicht erklärt oder die Einwilligung widerrufen hat.



(7) Abweichend von § 11 Abs. 1 ist für die Berechnung des Durchschnitts der 

regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit durch Dienstvereinbarung ein Zeit-

raum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen, wenn Bereitschaftsdienst 


nach den Absätzen 3 bis 5 geleistet wird.


Bei Arbeitnehmerinnen, die Bereitschaftsdienst gemäß Abs. 3 leisten und die 

gemäß Abs. 10 den Bereitschaftsdienst durch Zahlung des Überstunden-
 

entgelts bezahlt bekommen, kann von § 12 Abs. 1 Satz 1 in der  Weise 


abgewichen werden, dass innerhalb von 14 Arbeitstagen nur 2 Tage arbeits-

frei sein müssen.


(8) In den Fällen, in denen Arbeitnehmerinnen Teilzeitarbeit 
wegen Betreu-
ung eines Kindes unter 18 Jahren oder eines pflegebedürftigen nahen Ange-
hörigen vereinbart haben, verringern sich die Höchstgrenzen der wöchentli-
chen Arbeitszeit in den Absätzen 2 - 4 in demselben Verhältnis wie die 

Arbeitszeit dieser Arbeitnehmerin zu der regelmäßigen Arbeitszeit der 
Vollbeschäftigten verringert worden ist. Mit Zustimmung der 
Arbeitnehmerin 
oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betrieblichen Belangen 
kann hiervon abgewichen werden.“

p) Teil B: Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 9.

q) Teil B: Im bisherigen Absatz 3 (neu Absatz 9) werden die Worte „und durch Gewährung von Freizeit abgegolten“ gestrichen.

r) Der bisherige Absatz 4 wird gestrichen (geht inhaltlich im neuen Absatz 10 auf).

s) Teil B: Es wird ein neuer Absatz  (10) eingefügt:



„(10) Die Arbeitnehmerin entscheidet im Voraus für einen Zeitraum von 


mindestens sechs Monaten, ob die nach Abs. 9 errechnete Arbeitszeit durch 

Freizeit ausgeglichen oder durch 
Zahlung des Überstundenentgelts ausgegli- 

chen werden soll, sofern der Arbeitgeber keine dringenden betrieblichen 

Gründe entgegen hält, über die er vorher mit der  Mitarbeitervertretung 


Einvernehmen erzielt hat.  Von dem Wahlrecht nach Satz 1 kann die 


Arbeitnehmerin keinen Gebrauch machen, soweit die Abgeltung des 


Bereitschaftsdienstes in einer Dienstvereinbarung geregelt ist.“
t) Teil B: Die bisherigen Absätze 5 – 7 werden die Absätze 11 – 13.

u) Teil B: Der bisherige Absatz 6 (neu Absatz 12) Unterabs. 2 erhält folgende Fassung:


„Der Wochenendrufbereitschaftsdienst, d.h. die Zeit vom Arbeitsende am 
Samstag bis Arbeitsbeginn am Montag sowie der Rufbereitschaftsdienst an 
Wochenfeiertagen, d.h. die Zeit vom Arbeitsende vor dem Wochenfeiertag 
bis zum Arbeitsbeginn am Tage nach dem Wochenfeiertag, gelten als zwei 
Rufbereitschaftsdienste. Der Rufbereitschaftsdienst über zwei aufeinander 
folgende Sonn- und Feiertage gilt als vier Rufbereitschaftsdienste.“

v) Teil B: Der bisherige Absatz 6 (neu Absatz 12) Unterabs. 3 wird gestrichen.

w) Teil B: Bisheriger Absatz 7 (neu Absatz 13): Die Worte „Bereitschaftsdienst zu leisten ist, in dem in der Regel nur zu höchstens 12,5 v. H. Arbeit anfällt“ sind durch die Worte „Rufbereitschaftsdienst geleistet wird“ zu ersetzen. Außerdem werden im Unterabs. 2 die Worte „des Bereitschaftsdienstes oder“ gestrichen.
6. Teil E: Im § 2 Abs. 7 werden zwischen die Worte “die“ und „Wochenarbeitszeit“ die Worte „vertraglich vereinbarte“ eingefügt.
Inkrafttreten der Beschlüsse: 01.01.2006                       


II. Neue Anlage IV. Bereitschaftsdienst/Rufbereitschaft:

IV.
Bereitschaftsdienst/Rufbereitschaft XE "Bereitschaftsdienst/Rufbereitschaft:Anlage" 
A.
Regelung für Ärztinnen, Zahnärztinnen, Hebammen und medizinisch-technische Assistentinnen, Arbeitnehmerinnen im Pflegedienst sowie Arbeitnehmerinnen im Rettungsdienst

(1) Die Arbeitnehmerinnen sind verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle aufzuhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen (Bereitschaftsdienst). Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt.

(2) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann im Rahmen des § 7 ArbZG die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über acht Stunden hinaus verlängert werden, 
wenn mindestens die acht Stunden überschreitende Zeit im Rahmen von Bereitschaftsdienst geleistet wird, und zwar wie folgt:

a) bei Bereitschafsdiensten der Stufen A und B bis zu insgesamt maximal 16 
Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen 
Zeitraum 
nicht,


b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis zu insgesamt maximal 13 
Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen 
Zeitraum 
nicht.

(3) Im Rahmen des § 7 ArbZG kann unter den Voraussetzungen
a) einer Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,

b) einer Belastungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG und

c) ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Gesundheitsschutzes

aufgrund einer Dienstvereinbarung von den Regelungen des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden.

Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über acht Stunden hinaus verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt. Hierbei darf die tägliche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen maximal 24 Stunden betragen.

(4) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 kann die tägliche Arbeitszeit gemäß § 7 Abs. 2 a ArbZG ohne Ausgleich verlängert werden, wobei

a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufe A und B eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu maximal durchschnittlich 58 Stunden,

b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu maximal durchschnittlich 54 Stunden 

zulässig ist.

(5) Die Arbeitnehmerin muss der aufgrund der Absätze 3 und 4 getroffenen Regelungen schriftlich zugestimmt haben. Die Arbeitnehmerin kann die Einwilligung mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen. Der Arbeitgeber darf eine Arbeitnehmerin nicht benachteiligen, weil diese die Einwilligung zur Verlängerung der Arbeitszeit nicht erklärt oder die Einwilligung widerrufen hat.

(6) Abweichend von § 11 Abs. 1 ist für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit durch Dienstvereinbarung ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen, wenn Bereitschaftsdienst nach den Absätzen 2 bis 4 geleistet wird.
Bei Arbeitnehmerinnen, die Bereitschaftsdienst gemäß Abs. 2 leisten und die gemäß Abs. 9 den Bereitschaftsdienst durch Zahlung des Überstundenentgelts bezahlt bekommen, kann von § 12 Abs. 1 Satz 1 in der Weise abgewichen werden, dass innerhalb von 14 Arbeitstagen nur 2 Tage arbeitsfrei sein müssen.

(7) In den Fällen, in denen Arbeitnehmerinnen Teilzeitarbeit wegen Betreuung eines Kindes unter 18 Jahren oder eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen vereinbart haben, verringern sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit in den Absätzen 2 - 4 in demselben Verhältnis wie die Arbeitszeit dieser Arbeitnehmerin zu der regelmäßigen Arbeitszeit der Vollbeschäftigten verringert worden ist. Mit Zustimmung der Arbeitnehmerin oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betrieblichen Belangen kann hiervon abgewichen werden.
(8)  Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

a) 
Nach dem Maß der während des Bereitschaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallenden Arbeitsleistung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

Stufe
Arbeitsleistung innerhalb

Bewertung

des Bereitschaftsdienstes
als Arbeitszeit

A

0 bis 10 v. H.



15 v. H.

B
mehr als 10 bis 25 v. H.


25 v. H.

C
mehr als 25 bis 40 v. H.


40 v. H.

D
mehr als 40 bis 49 v. H.


55 v. H.

Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zugeteilt, wenn die Arbeitnehmerin während des Bereitschaftsdienstes in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich mehr als dreimal dienstlich in Anspruch genommen wird.

b)  
Entsprechend der Zahl der von der Arbeitnehmerin je Kalendermonat abgeleisteten Bereitschaftsdienste wird die Zeit eines jeden Bereitschaftsdienstes zusätzlich wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

Zahl der Bereitschaftsdienste

Bewertung

im Kalendermonat



als Arbeitszeit

1. bis 8. Bereitschaftsdienst



25 v. H.

9. bis 12. Bereitschaftsdienst


35 v. H.

13. und folgende Bereitschaftsdienste

45 v. H.

(9) Die Arbeitnehmerin entscheidet im Voraus für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten, ob die nach Abs. 8 errechnete Arbeitszeit durch Freizeit ausgeglichen oder durch Zahlung des Überstundenentgelts ausgezahlt werden soll, sofern der Arbeitgeber keine dringenden betrieblichen Gründe entgegen hält, über die er vorher mit der  Mitarbeitervertretung Einvernehmen erzielt hat. Von dem Wahlrecht nach Satz 1 kann die Arbeitnehmerin keinen Gebrauch machen, soweit die Abgeltung des Bereitschaftsdienstes in einer Dienstvereinbarung geregelt ist.
(10)  Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt als Nebenabrede zum Arbeitsvertrag. Die Nebenabrede ist mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres kündbar.

(11)  Die Arbeitnehmerin ist verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle aufzuhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen (Rufbereitschaft). Der Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. Durch tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft kann die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden (§ 3 ArbZG) überschritten werden (§ 7 ArbZG).
Leistet die Arbeitnehmerin in der Regel nur Rufbereitschaft und nicht auch Bereitschaftsdienst, dürfen im Kalendermonat nicht mehr als zwölf Rufbereitschaften angeordnet werden. Diese Zahl darf überschritten werden, wenn sonst die Versorgung der Patientinnen und Patienten nicht sichergestellt wäre. Die anfallenden Rufbereitschaften sollen auf die an der Rufbereitschaft teilnehmenden Arbeitnehmerinnen gleichmäßig verteilt werden.

Die Zeit der Rufbereitschaft wird mit 12,5 v. H. als Arbeitszeit gewertet und mit dem Überstundenentgelt vergütet.

Für anfallende Arbeit einschließlich einer etwaigen Wegezeit wird daneben das Überstundenentgelt gezahlt. Für eine Heranziehung zur Arbeit außerhalb des Aufenthaltsortes werden mindestens drei Stunden angesetzt. Wird die Arbeitnehmerin während der Rufbereitschaft mehrmals zur Arbeit herangezogen, wird die Stundengarantie nur einmal, und zwar für die kürzeste Inanspruchnahme, angesetzt. Das Überstundenentgelt entfällt, soweit entsprechende Arbeitsbefreiung gewährt wird (Freizeitausgleich).

(12) Im Kalendermonat dürfen nicht mehr als acht Bereitschaftsdienste angeordnet werden. Diese Zahl darf vorübergehend überschritten werden, wenn sonst die Versorgung der Patientinnen und Patienten nicht sichergestellt wäre. Leistet die Arbeitnehmerin auch Rufbereitschaft, ist dies bei Anwendung des Satzes 1 in der Weise zu berücksichtigen, dass zwei Rufbereitschaften als ein Bereitschaftsdienst gelten.
Wird die Arbeitnehmerin an einem Kalendertag, an dem sie eine Arbeitszeit - ausschließlich der Pausen - von mindestens siebeneinhalb Stunden abgeleistet hat, zu einem Bereitschaftsdienst der Stufe C oder D herangezogen, der mindestens zwölf Stunden dauert, soll ihr nach diesem Bereitschaftsdienst eine Ruhezeit von mindestens acht Stunden gewährt werden; dies gilt nicht, wenn bei Gewährung der Ruhezeit die Versorgung der Patientinnen und Patienten nicht sichergestellt wäre.
Kürzungen der Ruhezeit durch Inanspruchnahmen während der Rufbereitschaft, die nicht mehr als die Hälfte der Ruhezeit betragen, müssen innerhalb von längstens acht Wochen ausgeglichen werden.

Die Arbeitnehmerin, die ständig Wechselschichtarbeit (§ 8 Abs. 9 AVR-K) zu leisten hat, soll im Anschluss an eine Nachtschicht nicht zum Bereitschaftsdienst herangezogen werden.

(13)  Für die Feststellung der Zahl der Bereitschaftsdienste im Sinne des Abs. 8 Buchst. b) und des Abs. 12 Unterabs. 1 rechnen die innerhalb von 24 Stunden vom Arbeitsbeginn des einen bis zum Arbeitsbeginn des folgenden Tages oder innerhalb eines anders eingeteilten gleich langen Zeitraumes (24-Stunden-Wechsel) vor, zwischen oder nach der dienstplanmäßigen Arbeitszeit geleisteten Bereitschaftszeiten zusammen als ein Bereitschaftsdienst. 

Für die Zeiten eines Freizeitausgleichs nach Abs. 9 und Abs. 11Unterabs. 4  wird das Bruttomonatsentgelt fortgezahlt. 
(14)  Bei Arbeitnehmerinnen, die ständig zu Bereitschaftsdienst oder Rufbereitschaft herangezogen werden, kann durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag eine pauschale Abgeltung vereinbart werden. Die Nebenabrede ist mit einer Frist von drei Wochen zum Monatsende kündbar.

B.
Regelung für andere Arbeitnehmerinnen

(1)  Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst darf für Arbeitnehmerinnen, denen überwiegend die Betreuung oder Erziehung der in Heimen untergebrachten Personen obliegt, angeordnet werden, für andere Arbeitnehmerinnen nur aus dringenden betrieblichen Erfordernissen.

(2) Die Arbeitnehmerinnen sind verpflichtet,  sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen (Bereitschaftsdienst). Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt.

(3) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann im Rahmen des § 7 ArbZG die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes bis maximal 16 Stunden verlängert werden, wenn mindestens die acht Stunden überschreitende Zeit im Rahmen von Bereitschaftsdiensten geleistet wird. Die gesetzlich  vorgeschriebene Pause verlängert diesen Zeitraum nicht.

(4) Im Rahmen des § 7 ArbZG kann unter den Voraussetzungen 



a) einer Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,



b) einer Belastungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG



und



c) ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur Gewährleistung des 



Gesundheitsschutzes

aufgrund einer Dienstvereinbarung von den Regelungen des ArbZG abgewichen werden.

Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann die tägliche Arbeitszeit im Sinne des ArbZG über acht Stunden hinaus verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt. Hierbei darf die tägliche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen maximal 24 Stunden betragen.

(5) Unter den Voraussetzungen des Abs. 4  Satz 1 und 2 kann die tägliche Arbeitszeit gemäß § 7 Abs. 2a ArbZG ohne Ausgleich verlängert werden. Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit darf dabei 58 Stunden nicht überschreiten.

(6) Die Arbeitnehmerin muss der aufgrund der Absätze 4 und 5 getroffenen Regelungen schriftlich zugestimmt haben. Die Arbeitnehmerin kann die Einwilligung mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen. Der Arbeitgeber darf eine Arbeitnehmerin nicht benachteiligen, weil diese die Einwilligung zur Verlängerung der Arbeitszeit nicht erklärt oder die Einwilligung widerrufen hat.
(7) Abweichend von § 11 Abs. 1 ist für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit durch Dienstvereinbarung ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen, wenn Bereitschaftsdienst nach den Absätzen 3 bis 5 geleistet wird.


Bei Arbeitnehmerinnen, die Bereitschaftsdienst gemäß Abs. 3 leisten und die gemäß Abs. 10 den Bereitschaftsdienst durch Zahlung des Überstundenentgelts bezahlt bekommen, kann von § 12 Abs. 1 Satz 1 in der  Weise abgewichen werden, dass innerhalb von 14 Arbeitstagen nur 2 Tage arbeitsfrei sein müssen.

(8) In den Fällen, in denen Arbeitnehmerinnen Teilzeitarbeit 
wegen Betreuung eines Kindes unter 18 Jahren oder eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen vereinbart haben, verringern sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit in den Absätzen 2 - 4 in demselben Verhältnis wie die Arbeitszeit dieser Arbeitnehmerin zu der regelmäßigen Arbeitszeit der Vollbeschäftigten verringert worden ist. Mit Zustimmung der Arbeitnehmerin oder aufgrund von dringenden betrieblichen Belangen kann hiervon abgewichen werden.
(9)  Der Bereitschaftsdienst einschließlich der geleisteten Arbeit wird mit 25 v. H. als Arbeitszeit gewertet; dabei wird eine angefangene halbe Stunde als halbe Stunde gerechnet.

Leistet die Arbeitnehmerin in einem Kalendermonat mehr als acht Bereitschaftsdienste, wird die Zeit eines jeden über acht hinausgehenden Bereitschaftsdienstes mit zusätzlich 15 v. H. als Arbeitszeit gewertet.

(10) Die Arbeitnehmerin entscheidet im Voraus für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten, ob die nach Abs. 9 errechnete Arbeitszeit durch Freizeit ausgeglichen oder durch Zahlung des Überstundenentgelts ausgeglichen werden soll, sofern der Arbeitgeber keine dringenden betrieblichen Gründe entgegen hält, über die er vorher mit der  Mitarbeitervertretung Einvernehmen erzielt hat.  Von dem Wahlrecht nach Satz 1 kann die Arbeitnehmerin keinen Gebrauch machen, soweit die Abgeltung des Bereitschaftsdienstes in einer Dienstvereinbarung geregelt ist.
(11)  Die Arbeitnehmerinnen sind verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle aufzuhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen (Rufbereitschaft). Der Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt.
Die Zeit der Rufbereitschaft wird mit 12,5 v. H. als Arbeitszeit 
gewertet und durch Gewährung von Freizeit abgegolten; dabei wird eine angefangene halbe Stunde als halbe Stunde gerechnet.
Die innerhalb der Rufbereitschaft anfallende Arbeit einschließlich einer etwaigen Wegezeit wird daneben voll als Arbeitszeit gewertet und durch zusätzliche Freizeit abgegolten. Für die Heranziehung zur Arbeit außerhalb des Aufenthaltsortes werden mindestens drei Stunden angesetzt. Wird die Arbeitnehmerin während der Rufbereitschaft mehrmals zur Arbeit herangezogen, wird die Stundengarantie nur einmal, und zwar für die kürzeste Inanspruchnahme, angesetzt.
Ist aus dienstlichen Gründen ein Freizeitausgleich nach Unterabs. 2 und/oder Unterabs. 3 im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit bis zum Ende des nächsten Kalendervierteljahres nicht möglich, erfolgt die Abgeltung der Rufbereitschaft durch zusätzliches Entgelt. Für die nach Unterabs. 2 und/oder Unterabs. 3 errechnete Arbeitszeit wird je Stunde das Überstundenentgelt gezahlt.

(12)  Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft sollen - auch zusammen -, von Ausnahmefällen abgesehen, nicht mehr als zwölf Mal im Monat angeordnet werden.

Der Wochenendrufbereitschaftsdienst, d. h. die Zeit vom Arbeitsende am Samstag bis Arbeitsbeginn am Montag sowie der Rufbereitschaftsdienst an Wochenfeiertagen, d. h. die Zeit vom Arbeitsende vor dem Wochenfeiertag bis zum Arbeitsbeginn am Tage nach dem Wochenfeiertag, gelten als zwei Rufbereitschaftsdienste. Der Rufbereitschaftsdienst über zwei aufeinander folgende Sonn- und Feiertage gilt als vier Rufbereitschaftsdienste.

(13)  Die Ruhezeit in Einrichtungen, in denen die Ruhezeit bei der Behandlung, Pflege und Betreuung der Personen der Eigenart dieser Tätigkeit und dem Wohle dieser Personen entsprechend anzupassen ist, kann durch Dienstvereinbarung um bis zu drei Stunden gekürzt werden, wenn während der gesamten Ruhezeit Rufbereitschaftsdienst geleistet wird. Sie ist innerhalb von längstens acht Wochen auszugleichen.

Kürzungen der Ruhezeiten in Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen durch Inanspruchnahmen während der Rufbereitschaft, die nicht mehr als die Hälfte der Ruhezeit betragen, müssen innerhalb von längstens acht Wochen ausgeglichen werden.
III. Erläuterungen und Hinweise
Mit der Reform des Arbeitszeitgesetzes vom 24.12.2003 ist auf die europäische Rechtsprechung reagiert worden und der Bereitschaftsdienst, der bisher der Ruhezeit zugerechnet worden ist, der Arbeitszeit i. S. d. Arbeitszeitgesetzes zugeordnet worden. § 25 ArbZG enthält eine Übergangsregelung, nach der die bisherigen Vorschriften der Anlage IV für Bereitschaftsdienst weiter galten. Die Übergangsfrist endet am 31.12.2005. Die Arbeitszeitvorschriften der AVR-K müssen ab de 01.01.2006 dem Arbeitszeitgesetz entsprechen.
Erläuterungen zu den neuen Bereitschaftsdienstregelungen folgen.
Hannover, 18.11.2005
gez. Neuendorf
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